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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchte-
ten	Ukrainer	befinden	sich	derzeit	in	einem	sozialversicherungspflichtigen	Be-
schäftigungsverhältnis?

2.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchteten	
Ukrainer	 befinden	 sich	 derzeit	 in	 einem	 anderen,	 nicht	 sozialversicherungs-
pflichtigen	 Beschäftigungsverhältnis,	 beispielsweise	 einer	 geringfügigen	 Be-
schäftigung	(bitte	ohne	Dopplungen	mit	Frage	1)?

3.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchteten	
Ukrainer	befinden	sich	derzeit	in	keinerlei	Beschäftigungsverhältnis?

4.		Wie	viele	ukrainische	Flüchtlinge	halten	sich	derzeit	mit	einem	Aufenthaltstitel	
in Baden-Württemberg auf?

5.		Wie	hoch	schätzt	die	Landesregierung	die	Zahl	der	ukrainischen	Flüchtlinge,	
die	sich	derzeit	noch	ohne	Aufenthaltstitel,	also	lediglich	mit	einem	Visum,	in	
Baden-Württemberg aufhalten?
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B e g r ü n d u n g

Die	vorliegende	Kleine	Anfrage	beabsichtigt,	den	aktuellen	Stand	der	Integration	
ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg in Erfahrung 
zu	bringen;	ebenso	deren	derzeitige	Gesamtzahl.

An two r t

Mit	Schreiben	vom	8.	Dezember	2022	Nr.	D118374/2022	beantwortet	das	Minis-
terium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tourismus	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministe-
rium	der	Justiz	und	für	Migration	die	Kleine	Anfrage	wie	folgt:

1.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchte-
ten	Ukrainer	befinden	sich	derzeit	in	einem	sozialversicherungspflichtigen	Be-
schäftigungsverhältnis?

2.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchteten	
Ukrainer	 befinden	 sich	 derzeit	 in	 einem	 anderen,	 nicht	 sozialversicherungs-
pflichtigen	 Beschäftigungsverhältnis,	 beispielsweise	 einer	 geringfügigen	 Be-
schäftigung (bitte ohne Dopplungen mit Frage 1)?

3.		Wie	viele	der	seit	dem	24.	Februar	2022	nach	Baden-Württemberg	geflüchteten	
Ukrainer	befinden	sich	derzeit	in	keinerlei	Beschäftigungsverhältnis?

Zu	1.	bis	3.:

Die	Fragen	1	bis	3	werden	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	gemeinsam	beant-
wortet.	

Dem	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tourismus	liegen	hierzu	keine	spezi-
fischen	Daten	vor.	Zur	Beantwortung	wird	daher	die	Beschäftigungsstatistik	der	
Bundesagentur	 für	Arbeit	 (BA)	 herangezogen.	 Nach	Angaben	 der	 BA	 ist	 es	 in	
der	Beschäftigungsstatistik	nicht	möglich,	nach	Zeiträumen	oder	Zeitpunkten	der	
Flucht	zu	berichten,	da	diese	Werte	in	den	Daten	nicht	erfasst	sind.	Die	Statistik	
der Bundesagentur für Arbeit berichtet im Rahmen der Beschäftigungsstatistik 
beginnend	mit	dem	Berichtsmonat	März	2020	zusätzlich	nach	dem	Aufenthalts-
status	von	Drittstaatsangehörigen.	Dazu	wird	der	aufenthaltsrechtliche	Status	aus	
dem	 Ausländerzentralregister	 des	 Bundesamtes	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	
(BAMF)	zugespielt.	Da	ein	eindeutiges	Ordnungsmerkmal	für	die	Zuordnung	von	
Personen	aus	dem	Ausländerzentralregister	und	der	Beschäftigungsstatistik	nicht	
existiert,	muss	die	Verknüpfung	über	Hilfsmerkmale	wie	Namen,	Geburtsdatum,	
Geschlecht	und	Staatsangehörigkeit	erfolgen.	Dies	hat	zur	Konsequenz,	dass	etwa	
für	ein	Fünftel	aller	Beschäftigten	mit	Drittstaatsangehörigkeit	kein	Aufenthalts-
status	 zugeordnet	werden	 kann.	Da	 darüber	 hinaus	 die	Erfassung	 der	 einzelnen	
Aufenthaltstitel	bei	Personen	aus	dem	Herkunftsland	Ukraine	derzeit	noch	zu	un-
sicher	 erfolgt,	 sind	 diese	 Daten	 für	 die	 Statistik	 aktuell	 noch	 nicht	 verwertbar	
und	somit	können	die	Daten	über	Beschäftigte	aus	der	Ukraine	noch	nicht	nach	
„Fluchthintergrund“	ausgewertet	werden.	Die	absolute	Zahl	der	Beschäftigten	aus	
der	Ukraine	darf	daher	nicht	mit	der	unbekannten	Zahl	der	beschäftigten	Kriegs-
flüchtlinge	aus	der	Ukraine	seit	Februar	2022	gleichgesetzt	werden.	In	den	abso-
luten	Zahlen	sind	auch	Personen	enthalten,	die	schon	lange	in	Deutschland	leben.	

Möglich	ist	 jedoch	eine	Darstellung	der	sozialversicherungspflichtig	Beschäftig-
ten und der ausschließlich geringfügig Beschäftigten mit ukrainischer Staatsange-
hörigkeit.	Der	zum	Zeitpunkt	der	Beantwortung	aktuellste	verfügbare	Stichtag	in	
der	Beschäftigungsstatistik	der	BA	ist	der	30.	April	2022.	Die	Auswertung	erfolgt	
auf	der	Grundlage	des	Wohnorts	in	Baden-Württemberg.	Zum	genannten	Stichtag	
waren	insgesamt	10.205	Personen	mit	ukrainischer	Staatsangehörigkeit	mit	Wohn-
ort	 in	Baden-Württemberg	beschäftigt,	davon	8.681	 sozialversicherungspflichtig	
und 1.524 ausschließlich geringfügig beschäftigt.
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Eine	Angabe,	wie	viele	Ukrainer	sich	derzeit	in	keinerlei	Beschäftigungsverhält-
nis	befinden,	ist	auf	Grundlage	der	Statistik	der	BA	nicht	möglich.

4.  Wie viele ukrainische Flüchtlinge halten sich derzeit mit einem Aufenthaltstitel 
in Baden-Württemberg auf?

Zu	4.:

Laut	 dem	Sonderreport	 des	BAMF	waren	 zum	Stichtag	 20.	November	 2022	 in	
Baden-Württemberg	70.697	aus	der	Ukraine	geflüchtete	Personen	im	Besitz	eines	
Aufenthaltstitels	nach	§	24	Aufenthaltsgesetz	(AufenthG).

5.  Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, 
die sich derzeit noch ohne Aufenthaltstitel, also lediglich mit einem Visum, in 
Baden-Württemberg aufhalten?

Zu	5.:	

Ukrainische	 Staatsangehörige	 mit	 biometrischen	 Pässen	 können	 grundsätzlich	
	visumfrei	 in	 die	 Bundesrepublik	 einreisen	 und	 sich	 anschließend	 visumfrei	 für	 
90	Tage	ab	Ersteinreise	im	Bundesgebiet	aufhalten.	Zusätzlich	gilt	für	alle	übrigen	
Geflüchteten	aus	der	Ukraine,	dass	diese	aufgrund	der	Ukraine-Aufenthalts-Über-
gangsverordnung	(Zweite	Änderung)	des	Bundesministeriums	des	Innern	und	für	
Heimat	für	90	Tage	ab	Ersteinreise	legal	ersteinreisen	können	und	vom	Erforder-
nis	 eines	Aufenthaltstitels	 befreit	 sind.	 Stellen	 diese	 Personen	während	 der	 ge-
nannten	Zeiträume	einen	Antrag	auf	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	
AufenthG,	so	gilt	der	bisherige	rechtmäßige	Aufenthalt	bis	zur	Entscheidung	über	
den	Antrag	als	fortbestehend	(vgl.	§	81	Abs.	3	Satz	1	AufenthG).	Laut	dem	Son-
derreport	 des	 BAMF	 hielten	 sich	 zum	 Stichtag	 20.	 November	 2022	 in	 Baden-
Württemberg	7.601	eingereiste	ukrainische	Staatsangehörige	auf,	ohne	einen	An-
trag	nach	§	24	AufenthG	(Schutzgesuch)	gestellt	zu	haben.

Dr.	Hoffmeister-Kraut
Ministerin	für	Wirtschaft,
Arbeit	und	Tourismus
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